Optionale Nebenabrede zum Weiterleitungsvertrag

Präambel
Der Zuwendungsgeber möchte den Beteiligten an Forschungsvorhaben der IGF mit dieser Regelung eine weitere Möglichkeit zum Bürokratieabbau aufzeigen. Diese Nebenabrede kann für neue sowie für bereits bestehende Weiterleitungsverträge vereinbart werden.
[bookmark: _Hlk228805689]Mit der Nebenabrede vereinbaren die Parteien, dass nachträgliche Änderungen des ursprünglichen Zuwendungsbescheides automatisch auch für den Weiterleitungsvertrag gelten, ohne dass es hierfür eines gesonderten Neuabschlusses oder einer ausdrücklichen Anpassung des Weiterleitungsvertrages bedarf. Bei Anwendung dieser Nebenabrede entfällt somit die bisher notwendige Pflicht zur formal vollständigen Änderung des Weiterleitungsvertrages.
Der Weiterleitungsvertrag passt sich somit den Änderungen, zur kassenmäßigen Inanspruchnahme der Zuwendung, zur Verlängerung des Bewilligungszeitraums des Zuwendungsbescheides sowie bei Mittelumwidmung automatisch an. Für jeden einzelnen Änderungsbescheid gilt ein Widerspruchsrecht mit einer Frist von zwei Wochen, das von der Forschungseinrichtung ausgeübt werden kann. Im Falle der Ausübung des Widerspruchrechtes tritt die Pflicht zur Anpassung des Weiterleitungsvertrages wieder ein.


Nebenabrede Vertragsänderungen
zu dem Weiterleitungsvertrag

FKZ:
Thema:
Weiterleitungsvertrag vom:


zwischen dem Erstempfänger der Zuwendung (Erstempfänger)

Muster e.V.  
Musterstraße XX
53XXX Musterstadt

- nachfolgend „________________“ genannt –

und dem Letztempfänger der Zuwendung (Letztempfänger)

Uni Muster
Musterstraße XX
XXXXX Musterstadt

- nachfolgend „___________________“ genannt –



Im Rahmen des geplanten, gemeinsamen Forschungsvorhabens mit dem Titel „_________________________________________________________________“ vereinbaren die oben genannten Parteien „________________“ (Erstempfänger) und „_____________________“ (Letztempfänger), dass folgende Nebenabrede ergänzend zu §6 des Weiterleitungsvertrages zum Tragen kommt.


§ 6a Vertragsänderungen und -ergänzungen

Der Letztempfänger erkennt an, dass nach Abschluss dieses Vertrages ergehende Änderungsbescheide zur kassenmäßigen Inanspruchnahme der Zuwendung, Umwidmung und zur Verlängerung des Bewilligungszeitraums des Zuwendungsgebers (DLR Projektträger), die den ursprünglichen Zuwendungsbescheid betreffen, automatisch Bestandteil dieses Weiterleitungsvertrages werden. Satz 1 gilt nicht, wenn der Letztempfänger innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Änderungsbescheides schriftlich widerspricht.
Der Erstempfänger verpflichtet sich, dem Letztempfänger alle entsprechenden Änderungsbescheide nach Zugang unverzüglich schriftlich zur Kenntnis zu bringen. 

Im Übrigen gilt unser Weiterleitungsvertrag vom ___________________.
Die Ergänzung des Weiterleitungsvertrags wird mit dem Datum der Unterzeichnung dieser Vereinbarung durch die Parteien rechtswirksam. 



	, den 			, den 	


(Erstempfänger)						(Letztempfänger)

